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VERWALTUNGSGLIEDERUNG DES MAGISTRATES DER STADT VILLACH  

BÜRGERMEISTER (§ 81 Abs. 1  K-VStR 1998)  
Büro des Bürgermeisters BGM/B 
Öffentlichkeitsarbeit BGM/Ö 

Magistratsdirektor (§ 81 Abs. 2  K -VStR 1998) MD 
 Kontrollamt KA 
 Krankenfürsorgeanstalt KFA 

Magistratsdirektion MD GG 1 - Behördenverwaltung GG 1 GG 2 - Bau GG 2 
  

Bürgerservice MD/B Bau- und Feuerpolizei 1/BF Hochbau und Liegenschaften 2/HL 
   Sachgebiet Standesamt MD/BS Gesundheit 1/G Stadt- und Verkehrsplanung 2/SV 
Informations-/Kommunikationstechnologien MD/IT Gewerbe und Veranstaltungen 1/GV Tiefbau 2/T 
Zentraler Service MD/ZS Lebensmittel- und Veterinärpolizei 1/LV    Sachgebiet Kläranlage 2/TK 

    Sachgebiet Lebensmittelpolizei 1/LVL Vermessung und Geoinformation 2/VG 
 Natur- und Umweltschutz  1/NU  
 Strafamt 1/S  
    
    
    
  

GG 3 – Finanzen u. Wirtschaft GG 3 GG 4 – Soziales, Bildung, Kultur u. 
Personal  

GG 4 GG 5 – Betriebe und Unternehmen GG 5 

Abgaben 3/A Bildung 4/B Abfallwirtschaft 5/A 
Buchhaltung und Einhebung 3/BE Kultur 4/K Bestattung  5/B 
Congress Center Villach 3/CCV Personal 4/P Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz 5/F 
Museum und Archiv 3/MA    Sachgebiet Bezugsverrechnung 4/PB Freizeit und Sport 5/FS 
Wohnungen 3/W Soziales und Jugendwohlfahrt 4/SJ Stadtgarten und Friedhöfe 5/S 
Wohn- und Geschäftsgebäude  3/WG    Sachgebiet Soziales 4/SJS    Sachgebiet Friedhöfe 5/SF 

   Wasserwerk 5/WW 
   Wirtschaftshof 5/W 
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BERICHT  ZUM  VORANSCHLAG  2019 

 
 

1. Vorbericht 
 

Die Organisationseinheiten wurden am 28.06.2018 aufgefordert, die Teilvoranschläge für das Budget 2019 zeitgerecht zu erstellen. 
Gleichzeitig erfolgte auch die Übermittlung von Richtlinien zur Voranschlagserstellung. Von der Entwicklung der Ertragsanteile, der gemeindeeigenen Steuern, der Transferzahlun-
gen an das Land und der Investitionen hängt im Wesentlichen die finanzielle Situation einer Kommune ab. 
 
Die schwierigen Rahmenbedingungen für die Budgeterstellung der letzten Jahre finden auch im Jahr 2019 ihre Fortsetzung. Obwohl derzeit ein gutes Abgaben-aufkommen so-
wohl bei den Ertragsanteilen als auch bei der Kommunalsteuer zu verzeichnen ist, reichen die Einnahmensteigerungen nicht aus, um eine gravierende Verbesserung der ange-
spannten Finanzsituation zu bewirken. 
 
Verursacht wird die Situation vor allem aufgrund der überproportionalen Steigerungen im Bereich Soziales und Gesundheit. Gleichzeitig verringert sich der Anteil Kärntens an den 
Ertragsanteilen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. So brachte die für die Ertragsanteile 2019 heranzuziehende Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2017 österreichweit eine Stei-
gerung von 0,539 Prozent - in Kärnten hingegen sanken die Einwohnerzahlen um 266 Personen oder minus 0,047 Prozent. In Villach stieg die Bevölkerungszahl um 219 Einwohner 
oder 0,355 Prozent, wodurch der kärntenweite Verlust etwas ausgeglichen wird.  
 
Gegenüber dem Voranschlag 2018 stiegen die laufenden Transfers an das Land um Euro 2,3 Mio. oder 5,4 Prozent. Dem gegenüber wird bei den Ertragsanteilen eine Erhöhung 
von Euro 3,3 Mio. oder 4,35 Prozent prognostiziert. Die Zahlen zeigen, dass rd. 70 Prozent der Mehreinnahmen aus den Ertragsanteilen wieder zur Finanzierung der Landestrans-
fers herangezogen werden müssen. Die verbleibenden Mehreinnahmen im ordentlichen Haushalt reichen nicht aus, um die gesetzlichen Lohnsteigerungen und die Erhöhungen in 
den sonstigen Bereichen aufgrund der Inflation auszugleichen. Solche Belastungen können auf Dauer nicht verkraftet werden und führen unweigerlich zu drastischen Einschrän-
kungen in anderen Bereichen. 
 
Im Jahr 2018 erstellte das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung eine Studie über die Berücksichtigung besonderer Lasten von zentralen Orten im Kärntner Transfersystem. Die 
Studie zeigte auf, dass die finanziellen Belastungen auf den zentralörtlichen Aufgaben im Transfersystem kaum Berücksichtigung finden, vielmehr weist das hohe Transfervolumen 
in Kärnten starke Umverteilungseffekte zu Lasten zentraler Orte auf. Sinnvoll wäre es aber den Zentralraum in Kärnten zu stärken, um im Konkurrenzkampf mit den anderen Regi-
onen Europas bestehen zu können. 
 
Aufgrund der sorgsamen Budgetierung konnte gegenüber dem Voranschlag 2018 eine leichte Verbesserung im ordentlichen Haushalt erzielt werden. 
 
Neben den genannten Rahmenbedingungen ist das Budget 2019 von sehr hohen Investitionen im außerordentlichen Haushalt geprägt. Die erfreuliche Entwicklung bei der Firma 
Infineon und im Bereich des Technologieparks ziehen jedoch eine Reihe von zusätzlichen Infrastrukturmaßnahmen nach sich. Gleichzeitig stehen große Generalsanierungen im Be-
reich der Kindergärten und Schulen an. Die für die Stadtentwicklung wichtigen Maßnahmen werden in den nächsten beiden Jahren jedoch dazu führen, dass die Vorgaben aus 
dem Stabilitätspakt kaum erfüllt werden können. 
 
Die hohen Steigerungen bei den Transferzahlungen in Verbindung mit den zu erwartenden Lohn-und Gehaltssteigerungen sowie die allgemeine Teuerung bei den sonstigen 
Sachausgaben und die damit nicht einhergehende Einnahmenentwicklung machen es erforderlich, dass im Voranschlag 2019 auf Rücklagen im ordentlichen Haushalt zurückge-
griffen werden muss.  
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Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen wurden die Organisationseinheiten ersucht, bei der Veranschlagung im ordentlichen Haushalt auf die gesetzlichen Vorgaben 
Rücksicht zu nehmen. Den Organisationseinheiten wurden EDV-Listen für die gemeinsame Erfassung des mittelfristigen Finanzplanes mit dem außerordentlich Haushalt 2019 
übermittelt, in denen die AO-Vorhaben 2019 und die im mittelfristigen Finanzplan vorgesehenen Investitionen betragsmäßig enthalten waren.  
 
Die vorgelegten Teilentwürfe hat die Finanzverwaltung nochmals kontrolliert und aufgrund der vorliegenden Voranschlagsbeträge den Rohentwurf erstellt. Der erste Rohentwurf 
wies einen Abgang von rd. Euro 8,06 Mio. aus. 
 
Im vorliegenden Budgetentwurf wurden alle jene AO-Vorhaben aufgenommen, bei denen die Finanzierung sichergestellt wurde und die anlässlich der Budgetberatungen mit den 
Referaten als vordringlich erkannt wurden. Eine Hilfestellung bot dabei die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023, mit der eine zeitliche Aufteilung der Vorhaben erfolgte. Das 
erarbeitete AO-Budget 2019 wird dem Gemeinderat mit einem Volumen von � 31.350.600 (inkl. Rücklagenzuführung in der Höhe von � 1.537.400) zur Beratung und Genehmigung 

vorgelegt. Nach Abschluss der Budgetverhandlungen weist der Budgetentwurf für das Jahr 2019 einen Ausgleich aus, wobei rd. � 2,1 Mio. durch Rücklagen finanziert wurden. 
 
Der Budgetentwurf 2019 wurde den Mitgliedern des Gemeinderates und an die Organisationseinheiten am 21. November 2018 digital übermittelt. 
 

 
2. Voranschlag 
2.1. Ordentlicher Haushalt 

 

Das Budget des ordentlichen Haushaltes sieht Einnahmen von  �  207.164.700  
                                                                           Ausgaben von �  207.164.700  
vor und ist ausgeglichen erstellt. 
  
 
Gegenüber dem Vorjahr mit Einnahmen in der Höhe von � 202.270.700  und Ausgaben von �  202.270.700 ist  
 
bei den Einnahmen eine Erhöhung von �   4.894.000   oder 2,42% 
und bei den Ausgaben eine Erhöhung von �   4.894.000   oder 2,42% 
eingetreten. 
 

 
2.2. Außerordentlicher Haushalt 

Der AO-Haushalt sieht Ausgaben von  �  31.350.600 vor, 
 
wovon den Rücklagen  �   1.537.400 zugeführt wurden 
und für Investitionen und sonstige Ausgaben � 29.813.200 vorgesehen sind. 
 

Zur vollständigen Bedeckung sind AO-Einnahmen von �  31.350.600 vorgesehen. 
Gegenüber dem Vorjahr mit �  25.195.400  ist dies eine Erhöhung von �   6.155.200   oder  24,43%. 
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3. Beschlussfassung 
Dem HFAS - STS wird daher am 28.11.2018 und dem GR am 07.12.2018 der Voranschlag des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 2019  mit den vorliegenden Zahlen, 
einschließlich der vorgebrachten Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben, im Sinne des § 85 des Villacher Stadtrechtes für das Jahr 2019 zur Feststellung vorgelegt. 
 

4. Finanzwirtschaftliche Gliederung 

Entsprechend der VRV (Anlage 4) wurde allen Einnahmen und Ausgaben ein finanzwirtschaftliches Kennzeichen zugeordnet und in das EDV-Programm aufgenommen. Dadurch ist 
es möglich, eine gleichmäßigere Zuordnung zu erreichen und Vergleiche, vor allem im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung, anzustellen.  
 

4.1. Ordentlicher Haushalt 

Einnahmen Ausgaben

Einnahmen mit Zweckwidmung Personalausgaben

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung � 4.620.000 Leistungen für Personal � 53.368.200

Zweckgebundene Einnahmen � 40.553.800

Sonstige Einnahmen Sachausgaben

Einnahmen mit Gegenverrechnung im Amtssachausgaben � 47.198.200

eigenen Voranschlag � 19.460.200 Ausgaben für Anlagen

Allgemeine Deckungsmittel � 140.351.600    Pflichtausgaben � 0

Einnahmen zum Haushaltsausgleich � 2.179.100    Ermessensausgaben � 1.411.200

Förderungsausgaben

   Lfd.Gebarung, Pflichtausgaben � 46.041.300

   Lfd.Gebarung, Ermessensausgaben � 11.879.300

   Vermögensgebarung, Pflichtausgaben � 0

   Vermögensgebarung, Ermessensausgaben � 2.181.200

Sonstige Sachausgaben

   Pflichtausgaben � 28.979.700

   Ermessensausgaben � 16.105.600

Summe  E i n n a h m e n � 207.164.700 Summe  A u s g a b e n � 207.164.700

Summe Ermessensaufwand                        = 15,24% � 31.577.300

 
 
Ohne Rücklagenbewegungen und Annuitäten beträgt der Ermessensaufwand � 21.188.100 , dies ist eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr um -1,39%. 
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4.2. Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen Ausgaben

Einnahmen mit Zweckwidmung Personalausgaben

Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung � 0 Leistungen für Personal � 0

Zweckgebundene Einnahmen � 8.371.300

Sonstige Einnahmen Sachausgaben

Einnahmen mit Gegenverrechnung im Amtssachausgaben � 1.114.300

eigenen Voranschlag � 0 Ausgaben für Anlagen

Allgemeine Deckungsmittel � 0    Pflichtausgaben � 110.100

Einnahmen zum Haushaltsausgleich � 22.979.300    Ermessensausgaben � 24.861.900

Förderungsausgaben

   Lfd.Gebarung, Pflichtausgaben � 0

   Lfd.Gebarung, Ermessensausgaben � 1.573.000

   Vermögensgebarung, Pflichtausgaben � 0

   Vermögensgebarung, Ermessensausgaben � 0

Sonstige Sachausgaben

   Pflichtausgaben � 0

   Ermessensausgaben � 3.691.300

Summe  E i n n a h m e n � 31.350.600 Summe  A u s g a b e n � 31.350.600

 

a) Erläuterung zu den Einnahmen 
 Allgemeine Deckungsmittel sind Steuereinnahmen, nicht zweckgebundene Finanzzuweisungen, Erträge des allgemeinen Kapital- und Grundvermögens, 
,  sonstige allgemeine Einnahmen, Einnahmen oder Ablieferungen wirtschaftlicher Unternehmungen, sowie Einnahmen von Betrieben und betriebsähnlichen 
  Einrichtungen. 
 Zweckgebundene Einnahmen sind Gebühren, die durch Gesetz ausdrücklich zur Deckung bestimmter Ausgaben vorgesehen sind. 
 Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung sind Einnahmen, die auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung für bestimmte Ausgaben bereitge- 
 stellt werden müssen. Die Leistungspflicht ist dem Grunde und der Höhe nach festgelegt. 
 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag sind Vergütungen gemäß § 2 (2) VRV. 
b) Erläuterung zu den Ausgaben 
 Amtssachausgaben sind jene Ausgaben, die erforderlich sind, um ein Amt verwaltungstechnisch einzurichten, betriebsfähig zu erhalten und zu betreiben. 
 Ausgaben für Anlagen sind Investitionen in das Verwaltungsvermögen, Finanzvermögen und in das öffentliche Gut. 
 Förderungsausgaben sind Ausgaben für Maßnahmen Dritter, die zur Erfüllung kultureller, sozialer, wirtschaftlicher sowie sonstiger staatspolitischer und  
     gesellschaftspolitischer Aufgaben getroffen werden, soweit hiefür keine unmittelbare Gegenleistung erfolgt. 
 Pflichtausgaben sind Ausgaben, zu deren Leistung die Gebietskörperschaft auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen dem Grunde und der Höhe 
 nach verpflichtet ist. 
 Sonstige Sachausgaben sind Ausgaben, die nach Ausscheidung der angeführten Ausgabengruppierungen verbleiben.
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5. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung der Maastricht-Kriterien wie folgt bestimmt:

UA 8170 - Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen)

Einnahme / Ausgaben � 1.447.600                      
Rücklagenentnahme Friedhof � 134.400                         

UA 8510 - Abwasserbeseitigung

Einnahme / Ausgabe � 7.593.300                      
Rücklagenzuführung Erhaltung � 577.300                         
Rücklagenzuführung Ausbau � 196.600                         

nach Vornahme nachstehender Bedeckungen:
Abgang Kläranlage (UA8513) � 2.337.200                      
Stützungsbeitrag KB-Gebühren WV Ossiacher See (UA 8112) � 988.200                         
Stützungsbeitrag KB-Gebühren AV Faaker See (UA 8111) � 592.000                         

UA 8520 - Müllbeseitigung

Einnahme / Ausgabe � 9.915.600                      
Rücklagenzuführung � 527.000                         

5.1. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit

UA 8591 - Seniorenwohnheim

Einnahme -                               
Ausgabe � 100                               
Abgang � 100                               

UA 8592 - Pensionistenwohnheim Schlossgasse

Einnahme � 82.000                          
Ausgabe � 126.900                         
Abgang � 44.900                          

UA 8593 - Technologiepark Villach

Einnahme � 49.800                          
Ausgabe � 157.700                         
Abgang � 107.900                         
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6. Einnahmen 

Die Ansätze der Einnahmen wurden auf Grund der zu erwartenden Rechnungsergebnisse 2018 sowie der für prognostizierten Werte 2019 präliminiert. 
Die Einnahmenstruktur ergibt nachstehendes Ergebnis: 

2019 2018
Ausschließliche Gemeinedeabgaben � 41.826.800                20,19% � 40.404.000                  19,98%
Zwischen Ländern und Gemeinde geteilte Abgaben � -                            0,00% � -                              0,00%
Ertragsanteile � 79.725.000                38,48% � 76.400.000                  37,77%
Finanzzuweisungen, Zuschüsse, Beiträge � 9.391.700                  4,53% � 7.736.300                    3,82%
Einnahmen der Gebührenhaushalte � 28.846.900                13,92% � 29.236.300                  14,45%
Betriebs- und Verwaltungseinnahmen � 47.374.300                22,87% � 48.494.100                  23,97%

� 207.164.700              100,00% � 202.270.700                100,00%

 
7. Ausgaben 

Neben der unter Punkt 4. ausgewiesenen finanzwirtschaftlichen Betrachtung wird zu Vergleichszwecken nachstehende Tabelle erstellt, um  
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr feststellen zu können. 
 

2019 2018
Personalaufwand � 53.368.200                25,76% � 51.927.600                  25,67%
Annuitätendienst � 10.389.200                5,01% � 9.981.800                    4,93%
Leasing � 536.400                     0,26% � 545.600                       0,27%
Gebührenhaushalte � 28.862.900                13,93% � 29.236.300                  14,45%
Sachaufwand � 114.008.000              55,03% � 110.579.400                54,67%

207.164.700              100,00% � 202.270.700                100,00%  
 
 
Der Personalaufwand enthält alle Bruttokosten (inklusive Reisegebühren und Freiwillige Sozialleistungen  und die Erstattungen sind nicht berücksichtigt. 
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8. Personalaufwand

8.1. Personalaufwand der Hoheitsverwaltung

Der Personalaufwand gliedert sich laut PA-Sammelnachweis in:

Geldbezüge der pragmatischen Bediensteten � 9.215.800            

Geldbezüge der Vertragsbediensteten � 29.783.000          

Geldbezüge der sonstigen Bediensteten � 1.369.900            

Nebengebühren und Geldaushilfen, Reisegebühren, Sachbezüge � 3.577.500            

Dienstgeberbeiträge � 8.896.800            

Dienstgeberbeiträge, Pensionskasse und Freiwillige Sozialleistungen � 525.200               

� 53.368.200          

Abzüglich Erstattungen für Bedienstete:

Abschaffung Selbstträgerschaft (2.9250.8595) � -                      

Sachbezüge (div. UA, Post 809) � 16.600                 

Kindergarten und Hort Puch/Weißenstein+IBB (2/2400+2500/8275) � 856.200               

Landesbeitrag für Kindergärten/Horte (2/2400+2500/8615) � 1.682.500            

Landesbeitrag für Schulen (2/2110+2120/+2130/8615) � -                      

Kostenersatz AMS (div. UA. Post 817500/817550) � 142.800               

Zuschüsse Bund (2/8150/8605) � -                      

Stadthalle Villach+Vill.Kirchtag+SPÖ+Stadtmarketing � 377.500               

Sozial und Gesundheitssprengel (2/4241/8615) � 16.000                 

Wasservers.Faaker See (2/8101/8275)+Abfall-Wi-Verband (2/8131/8275) � 447.800               

VIV, CCV+CCV Garagen GmbH (2/8531+8940+9000/8275) � 439.000               

VSM GmbH (2/8510/8275+8520/8271), BKG � 1.368.300            

Summe der Ersattungen � 5.346.700            

Tatsächlicher Personalaufwand � 48.021.500         

Der Bewertungsplan 201  sieht 828 Dienstposten vor, dies ist eine Veränderung gegenüber dem Stellenplan 2018 von +2 Planstelle. 
  
Gegenüber dem Personalaufwand 2018 mit � 46.904.000 ergibt sich eine Erhöhung von � 1.117.500 bzw. 2,38% 
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8.1. Pensionen
Der Pensionsaufwand der Hoheitsverwaltung, der Betriebe und Unternehmungen (abzüglich Funktionäre) weist nachstehende Beträge auf:

2019 2018
Pensionsaufwand lt. Sammelnachweis (ohne UA 0001) � 16.993.600           � 16.314.700           
abzüglich Erstattungen � 2.692.300             � 2.898.600             

� 14.301.300           � 13.416.100           

885.200               6,60%Die Differenz zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung von �

Der vermehrte Aufwand ist auf erhöhte Pensionsantritte und dem damit verbundenen Rückgang bei den Pensionssicherungsbeiträgen zurückzuführen.  
 

8.2. Gegenüberstellung
Der Anteil des Personalaufwandes am ordentlichen Haushalt abzüglich Erstattungen beträgt in Prozenten: 
 

2019 2018
Aktivbezüge 23,18% 23,19%
Pensionen 6,90% 6,63%

30,08% 29,82%

Mit diesem Personalkostenanteil der Aktivbezüge hat Villach einen der niedrigsten Werte bei den Statutarstädten, obwohl mit dem Personaleinsatz auch die Agenden der Bezirks-
verwaltungsbehörde durchgeführt werden müssen.  
 

8.3. Bezüge der Funktionäre

UA 0100 2019 2018
Bezüge (inkl. Reisegebühren), Pensionen (abzgl. Erstattungen)   � 1.913.300             0,92% 1.934.600             0,96%

Die Differenz zum Vorjahr ergibt eine Verminderung von � 21.300-                 -1,10%
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9. Langfristige Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand zum 1.1.2019 weist nachstehende voraussichtliche Höhe aus:

VA - 1.1.2019
Schuldenstand zum 1.1. � 86.403.505
Zuzählungen � 22.515.800
abzüglich Tilgungen � -9.439.957
Schuldenstand zum 31.12. � 99.479.348

Im AO-Haushalt ist eine vorläufige Bedeckung mittels Darlehen in Höhe von � 22.515.800 budgetiert, deren Inanspruchnahme von der Entwicklung der Eigen-
mittel und der Umsetzung der AO-Vorhaben abhängt. Die Berechnung der Verschuldensgrenzen erfolgt im mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan der Stadt, 
der revidiert für die Jahre 2019 bis 2023 erstellt wurde. 

9.1. Nachweis über den Schuldenstand nach Schuldenarten 

Schuldenart

Stand am 

Jahresanfang

 Zuzählung  

2018

Zinsen und 

Nebenkosten Tilgung

Stand am  

Jahresende Ersätze
Summe 1 � 57.906.298 � 21.883.800 � 605.131 � 5.896.160 � 73.893.939 � 0
Summe 2 � 19.927.960 � 632.000 � 188.707 � 3.034.676 � 17.525.284 � 65.122
Summe 1+2 � 77.834.258 � 22.515.800 0 793.838 � 8.930.836 � 91.419.223 � 65.122
Summe 3 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0

Summe 4 � 8.569.246 � 0 � 149.188 � 509.121 � 8.060.125 � 539
GESAMTSUMME � 86.403.504 � 22.515.800 � 943.026 � 9.439.957 � 99.479.348 � 65.660

Erläuterung Schuldenarten: 
Schuldenart 1: Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird. 
Schuldenart 2: Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben 
erzielt werden.  
Schuldenart 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird. 
Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte er-
stattet wird. 
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Im Budgetjahr 2019 sind insgesamt Darlehensaufnahmen von � 22.515.800 als Bedeckung vorgesehen. 

Aus dieser Aufstellung ist zu ersehen, dass die aus ordentlichen Haushaltsmitteln zu bedeckenden "nicht überwälzbaren Verwaltungsschulden" 

(Summe Schuldenart 1) - per 1.1.2019 � 57.906.298

zuzüglich Schuldendienst wirksame Zuzählung AO 2019 � 21.883.800

abzüglich Tilgungen � 5.896.160

betragen und bis zum Jahresende eine Erhöhung der bisherigen Darlehen auf � 73.893.938

eintritt.

Der Annuitätendienst dafür ist mit � 6.501.291 das sind 3,14%

der Gesamtausgaben des ordentlichen Haushaltes anzusetzen und tritt gegenüber dem Vorjahr mit 3,03%

eine Erhöhung von  0,077% ein.

Der Annuitätendienst der überwälzbaren Verbindlichkeiten ist mit � 3.881.692

festgelegt und setzt sich aus den Summen der Schuldenarten 2, 3 und 4 zusammen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der insgesamt veranschlagte Annuitätendienst � 10.382.983 oder 5,01%

des Gesamthaushaltes beträgt.

10. Bezirksverwaltungsbehörde
Für den UA 0500 - Bezirksverwaltungsbehörde wurde auch im Voranschlag 2019 keine separate Ausweisung vorgesehen, da auch in Hinkunft keine Vergütung dieser Leistungen 
durch den Bund erfolgen wird. Die prozentuelle Trennung der Personalkosten sowie des Amtssachaufwandes jener Unterabschnitte, die Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
erfüllen haben, hat daher nur statistischen Wert. 

2019 2018
Aufwendung für Personal � 6.843.407           � 6.499.366           
Amtssachaufwand � 920.532              � 693.831              
Verwaltungskostenbeitrag � 526.578              � 514.433              
ergibt einen Gesamtaufwand von � 8.290.516           � 7.707.630           

Somit sind 4,00% der Ausgaben des ordentlichen Haushaltes für die Durchführung von Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde von der Stadt zu 100% selbst zu tragen, ohne dass 
dafür vom Bund oder Land ein Kostenersatz gewährt wird. 
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11. Außerordentlicher Haushalt 

 

Das AO-Budget ist ein Bestandteil des mittelfristigen Investitionsplanes für 2019 bis 2023

Es enthält Rücklagenzuführungen, Investitionen und sonstige Ausgaben in der Höhe von € 31.350.600

€ 29.813.200

€ 1.537.400 zugeführt.

31.350.600

Die Bedeckung ist gegeben durch:

Entnahme aus der gebundenen Rücklage € 3.325.000

Entnahme aus der Kapitalrücklage € 33.500

Entnahme aus der Kapitalrücklage "K" € 0

Verkaufserlöse € 2.798.400

Beiträge von Dritten € 2.677.900

€ 8.834.800

Darlehensaufnahme - Fremdmittel - nicht überwälzbar € 21.025.900

Darlehensaufnahme - Fremdmittel - überwälzbar € 1.489.900

€ 31.350.600

dies entspricht einer Erhöhung gegenüber 2018 von 24,43%.

Summe Eigenmittel

Summe AO Einnahmen

den Rücklagen wurden im Außerordentlichen Haushalt 

Die Investionen und die sonstigen Ausgaben für 2019 betragen 

Summe AO Ausgaben

 

 

 

 

An Eigenmitteln konnten €  8.834.800 eingesetzt werden, während Darlehen in der Höhe von €  22.515.800 zur Ausfinanzierung zu präliminieren waren. Dies entspricht einer Eigen-

mittelfinanzierung von rd. 28,2%. 

 

Im Jahr 2019 werden wichtige Investitionsvorhaben fertig gestellt und neue begonnen.  

 

Zu den Vorhaben des nächsten Jahres zählen auch Investitionen im Bereich Sport. Insbesondere soll mit dem Ausbau der Stadthalle begonnen werden. Für den Beginn des Stadthal-

lenausbaues wird ein Investitionszuschuss von € 0,7 Mio. bereitgestellt.  Im Budget 2019 ist auch eine Sonderförderung für den EC-VSV mit € 300 Tsd. enthalten.  

 

Für die Modernisierung der Infrastruktur des Rathauses (u. a. Umgestaltung Foyer, Stadtservice und Standesamt) sind 0,59 Mio. vorgesehen.  

Für den Abbruch und den Neubau des Jugendzentrums sind € 400 Tsd. veranschlagt. Die Gesamtkosten dafür werden € 1,2 Mio. betragen. 

 

Im Bereich des Tiefbaus werden € 5,6 Mio. für den Ausbau und die Sanierung von Gemeindestraßen, die Errichtung von Rad- und Fußwegen, die Erneuerung von Brücken, für Maß-

nahmen nach der STVO und für die öffentliche Beleuchtung bereitgestellt. Darin enthalten ist auch die Neugestaltung der Draulände mit € 600 Tsd. und die Aufschließungsstraße In-

fineon mit € 1,52 Mio. 

 

Die Fußgängerzone in der Widmanngasse soll neu bepflastert werden.  
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Des Weiteren sind für den Hochwasserschutz 135 Tsd. und ein Beitrag für die Planung einer ÖBB-Regionalhaltestelle von � 120 Tsd. veranschlagt. 
 
Die Verbesserung der Infrastruktur der Alpenarena wird mit 40 Tsd. gefördert.  
 
Zahlreiche weitere Vorhaben am Hochbausektor sind hervorzuheben, wie der Beginn des Abbruches und Neubaus der VS Landskron und die Weiterführung der Generalsanierung 
der NMS Lind. In der VS St. Martin werden die Akustikdecken und die Beleuchtung in den Klassen erneuert. In der VS Pogöriach werden die Turnaalfenster saniert. Insgesamt wer-
den im Schulbereich � 6,3 Mio. bereitgestellt. Für die Generalsanierung des KG Landskron werden � 444 Tsd. bereitgestellt. 
 
Das Altstoffsammelzentrum wird um � 810 Tsd. modernisiert. 
 
Die Einsatzleitzentrale der Hauptfeuerwache wird mit � 731 Tsd. gefördert. Für die österreichische Wasserrettung und Bergrettung werden Räumlichkeiten im Feuerwehrzentrum um 
� 77 Tsd. adaptiert.  
 
Für das örtliche Entwicklungskonzept sind � 103 Tsd. veranschlagt. Für die Planung eines digitalen Parkleitsystems werden � 20 Tsd. investiert. 
 
Das Gebäude der Musikschule wird um � 54,5 Tsd. saniert. Die Sanierungsmaßnahmen auf der Burg Landskron werden mit � 75 Tsd. gefördert. Der Bike Park Gerlitzen wird mit � 40 

Tsd. unterstützt. � 90 Tsd. sollen in neue Kinderspielplätze investiert werden. Der Brunnen im Schillerpark soll um � 50 Tsd. saniert werden. 
 
Der Fuhrpark des Wirtschaftshofes wird um � 612 Tsd. erneuert und modernisiert. 
 
Die Erhaltungsmaßnahmen und der Ausbau des Kanalnetzes sind mit � 221 Mio. veranschlagt. Für die Investitionen in der Kläranlage wurden � 415 Tsd. vorgesehen.  
 
Im Technologiepark Villach sollen Grundstücke um � 3,4 Mio. zusätzlich angekauft werden. Für die SAL ist ein neues Gebäude vorgesehen, der Beitrag der Stadt Villach beläuft sich 
im Jahr 201  auf � 700 Tsd. Die Infrastruktur im Technologiepark soll mit weiteren � 530 Tsd. verbessert werden. 
 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund zunehmender Belastungen des Gemeindehaushaltes durch steigende Pflichtausgaben wird dem Gemeinderat ein Budget mit 
einem Gesamtvolumen von � 23 .515.300 vorgelegt, das wesentlich dazu beitragen wird, den Wirtschaftsstandort Villach und den Arbeitsmarkt weiterhin zu stärken. 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Gesamtübersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben 

(gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

 

Voranschlagsquerschnitt 

(gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 bzw. Anlage 5b VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten 

Ordentlicher Haushalt 

(gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Einzelnachweis Ordentliche  
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Einzelplan 8 DIENSTLEISTUNGEN
Abschnitt 85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
Unterabschnitt 8593 TECHNOLOGIEPARK VILLACH
VAST Bezeichnung AOB VQ HVM Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

2.8593 EINNAHMEN

817500 Kostenbeiträge (-Ers.) - Personal GG3T 13 E 25.000
829000 Sonstige Einnahmen 2T 18 3.674,40
879000 Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben GG3K 56 24.800 25.100 20.000,00

SUMME EINNAHMEN 49.800 25.100 23.674,40
1.8593 AUSGABEN

042000 Amtsausstattung GG3T 41 232 E 1.500 2.000
050000 Sonderanlagen GG3T 40 232 E 500 3.000
346000 Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmungen GG3D 65 9943 22.800 20.100 20.000,00
400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens GG3T 23 232 100 500
401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet) GG3T 23 232 100 500
403410 Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA GG3T 23 232 100 100
457000 Druckwerke GG3T 23 232 100 100
613100 Instandh.von sonstigen Grundstückseinrichtungen GG3T 24 232 1.000 1.000
619100 Instandh.von Sonderanlagen GG3T 24 232 100 5.000
620000 Personen- und Gütertransporte GG3T 24 232 1.000 100
642000 Beratungskosten GG3T 24 232 E 3.000 8.000
650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland GG3D 25 9943 800 1.400 2.119,15
670000 Versicherungen GG3V 24 9950 800 800 561,72
690800 Schadensfälle 3BE 1.990,29
700000 Mietzinse GG3T 24 232 100 100
710000 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG GG3T 24 232 5.000 5.000 4.608,75
711000 Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG GG3T 24 232 100 100
723000 Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben GG3T 24 E 500 500
728039 Entgelte - int. Leistungen Stadtgarten GG3T 24 307 20.000 10.000 13.299,88
728100 Entgelte für sonstige Leistungen GG3T 24 232 E 20.000 15.000 1.506,07
728109 Entgelte - int. Leistungen Wirtschaftshof GG3T 24 307 5.000 1.500 876,10
755000 Lfd.Transfers an Unternehmungen GG3T 27 232 E 75.000 75.000 75.000,00
775000 Kap.Transfers an Unternehmungen GG3T 44 232 100 100

SUMME AUSGABEN 157.700 149.900 119.961,96

VA_040

Stadt Villach

Voranschlag Ordentlicher Haushalt

Haushaltsjahr 2019
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Einzelplan 8 DIENSTLEISTUNGEN
Abschnitt 85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT
Unterabschnitt 8593 TECHNOLOGIEPARK VILLACH
VAST Bezeichnung AOB VQ HVM Voranschlag 2019 Voranschlag 2018 Rechnung 2017

Summe Einnahmen UA 8593 49.800 25.100 23.674,40
Summe Ausgaben UA 8593 157.700 149.900 119.961,96

Überschuss / Zuschuss UA 8593 -107.900 -124.800 -96.287,56

VA_040

Stadt Villach

Voranschlag Ordentlicher Haushalt

Haushaltsjahr 2019
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Sammelnachweise 

im Haushalt der Stadt Villach 

 

 

 

 

 

 

 

Sammelnachweise 

2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Deckungsringe 

im Ordentlichen Haushalt der Stadt Villach 

 

 

 

 

 

 

 

Deckungsringe Ordentlicher Haushalt 

2019 

Stadt Villach 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Erläuterungen Ordentliche   
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Gesamtübersicht nach Unterabschnitten 

Außerordentlicher Haushalt 

(gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Einzelnachweis Außerordentliche  Haushalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelnachweis Außerordentliche   
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Deckungsringe 

im Außerordentlichen Haushalt der Stadt Villach 

 

 

 

 

 

 

 

Deckungsringe Außerordentlicher Haushalt 

2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Erläuterungen Außerordentliche  
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Beilagen zum  
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Investmentfondsvermögen   

 

Fondsbezeichnung Kapitalanlagegesellschaft Betrag 

A40 Pioneer Investments - 1.367 Anteile  € 35.444.683,27 

R50 J.P. Morgan Fleming Investment GmbH - 1.372 Anteile € 42.943.119,80 

 Gesamtfondsvolumen  per  31.10.2018 (vor Ausschüttung 2018) € 78.387.803,07 

 + Stand Kapitalrücklage KELAG € 7.567.948,91 

 Stand nach Kapitalrücklage KELAG                                                                                        € 85.955.751,98 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Personalnachweis  
(gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 VRV) 

Stellenplan 
(gemäß § 9 Abs. 2 Z 6 VRV) 

Leistungen für Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 
(gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 VRV) 

 

 

 

 

 

Personalnachweis und Stellenplan und Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

2019 

Stadt Villach 
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S T E L L E N P L A N    2 0 1 9  ( gemäß § 9 Abs. 2 Z. 6 VRV )    

BESOLDUNGSGRUPPEN gemäß § 2 Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993:

   Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung 396

   Bedienstete in handwerklicher Verwendung 319

   Bedienstete in Verwendung als Kindergärtner/innen und Horterzieher/innen 113

   Bedienstete insgesamt 828

VERWENDUNGSGRUPPEN gemäß § 3 Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993:

    Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung    Bedienstete in handwerklicher Verwendung   Kindergärtner/innen und Horterzieher/innen

A/IX 1 1/V 10 Insgesamt 113

A/VIII 6 1 1

A/VII/VIII 9 2/V 1

A/VII 20 2/IV 50

A/VI/VII 11 2 32

A 3 3 (2) 116

B/VII 12 4 (3) 61

B/VI/VII 9 5 (4) 48

B/VI 125 Insgesamt 319

B 65

C/V 56

C 67

D 1

E 11

Insgesamt 396       Planstellen insgesamt 828

PLANSTELLEN gemäß § 4 Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993:

                                Allgemeine        Handwerkliche

Kindergärtner/innen

                        Bereich            Verwaltung Verwendung

Horterzieher/innen

            Ingesamt

   Büro des Bürgermeisters und Öffentlichkeitsarbeit 17 0 0 17

   Kontrollamt 5 0 0 5

   Krankenfürsorgeanstalt 1 0 0 1

   Magistratsdirektion 48 4 0 52

   Geschäftsgruppe 1  -  Behördenverwaltung 60 3 0 63

   Geschäftsgruppe 2  -  Bau 58 64 0 122

   Geschäftsgruppe 3  -  Finanzen und Wirtschaft 48 1 0 49

   Geschäftsgruppe 4  -  Soziales, Bildung, Kultur und Personal 75 75 113 263

   Geschäftsgruppe 5  -  Betriebe und Unternehmen 53 166 0 219

   Personalreserve 31 6 0 37

   Insgesamt 396 319 113 828
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger  

(gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 VRV) 

 

 Mandatare ................................... .............  13 

 Pensionisten, Witwen, Waisen ..........  310 

 Zusatzpensionen........................ ............  42 

 

 

 

 

 

Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 
2019 

Stadt Villach 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an 

Träger(n) des öffentlichen Rechts 
(gemäß § 9 Abs. 2 Z 2 VRV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts 
2019 

Stadt Villach 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Nachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen  

(gemäß § 9 Abs. 2 Z 3 VRV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen 
2019 

Stadt Villach 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Nachweis über den Schuldenstand (gemäß Anlage 6 VRV)  

 

Aufgliederung des Schuldenstands nach der Bedeckung (gemäß § 9 Abs. 2 Z 4a VRV) 

Aufgliederung des Schuldenstands nach den Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z 4b VRV) 

Nachweis über den Schuldendienst 

 

 

 

 

Nachweis über den Schuldenstand / Schuldendienst 
2019 

Stadt Villach 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Nachweis über den Schuldenstand VIV 

Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & Co KG 

�Sektor Staat� 

(gemäß Anlage 6 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Leasingverpflichtungen der Stadt Villach 

(gemäß Anlage 6 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Leasingverpflichtungen der Stadt Villach (Gebäude) -  Stand: 01.01.2019

Bauvorhaben FF-Hauptwache

Leasinggeber

RF Zwölf BAWAG

GR-STS Beschluss vom: 22.06.1990

Berechnungs-Basis Vertragsverlängerung

Vertragslaufzeit

Monate 108

GIK (Grund) netto 0,00

Bau netto 1.684.000,00

1.684.000,00

Laufzeiten ab:

01.01.2012

bis:

31.12.2020

Kautionszahlungen

Gesamt-Soll 1.684.000,00EUR                                                                                                                  

bezahlt bis 2018 1.262.999,85EUR                                                                                                                  

Voranschlag 2019 187.200,00EUR                                                                                                                     

Mietentgelt (inkl. MWSt)

bezahlt bis 2018 1.423.423,95EUR                                                                                                                  

Voranschlag 2019 228.000,00EUR                                                                                                                     

Voranschlag 1900 VAST 1.1631.700900

Summe (Kaution+Miete) 415.200,00EUR                                                                                                                   
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Leasingverpflichtungen der Stadt Villach (sonstige) -  Stand: 01.01.2019

Mobilien PC-Schulen

VW-Passat BMT Audi A 6 VW Passat Highline TDI DSG Toyota Prius

Leasinggeber

Bank für Kärnten und 

Steiermark AG

Unicredit Leasing Porsche Bank Unicredit Leasing GmbH

Raiffeisen Leasing 

Fuhrparkmanagement GmbH

GR-STS Beschluss vom: 11.07.2018 18.02.2015  20.04.2016 16.09.2015 02.07.2018

Berechnungs-Basis  

Vertragslaufzeit

Monate 70 48 24 48 48

GIK /AW 234.229,94

Laufzeiten ab:

01.11.2018 05.08.2015 12.10.2016 14.12.2015 01.09.2018

bis:

11.09.2024 05.08.2019 12.10.2018 14.12.2019 01.09.2022

Voranschlag 2019 VAST div. UA 1.8210.700900 1.8210.700900 1.8210.700900 1.8210.700900

Summe 75.700,00

Fuhrpark

177.728,00

45.500,00
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Nachweis über die Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 

(gemäß § 9 Abs. 2 Z 5 VRV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis über die Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 
2019 

Stadt Villach 

 



��������

�



��������

�



��������

�



����	���

�



����
���

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



����	���

�



����
���

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�



��������

�

Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

Kontenrahmen der Voranschlagsunwirksamen Gebarung 

(gemäß § 17 Abs. 2 Z 12 VRV) 
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Stadt Villach Haushaltsjahr 2019 

 KONTENRAHMEN DER VORANSCHLAGSUNWIRKSAMEN GEBARUNG  
 EINNAHMEN Ausgaben 
 0.0000.200021 Scheck 9.0000.200021 
 0.0000.200031 Verrechnung 9.0000.200031 
 0.0000.200032 Stadtkasse 9.0000.200032 
 0.0000.200033 Bank Austria - HauptgiroKonto 9.0000.200033 
 0.0000.200034 Bank für Kärnten u. Steiermark 9.0000.200034 
 0.0000.200035 BA-CA-Zwischenveranlagung 9.0000.200035 
 0.0000.200036 Volksbank 9.0000.200036 
 0.0000.200037 Raiffeisenbank Villach 9.0000.200037 
 0.0000.200038 Hypo-Alpe-Adria Bank 9.0000.200038 
 0.0000.200039 Österr. Postsparkasse 9.0000.200039 
 0.0000.200040 BA-CA-Veranlagung 9.0000.200040 
 0.0000.200041 Buchungen Auslaufmonat 9.0000.200041 
 0.0000.200042 BAWAG 9.0000.200042 
 0.0000.200043 Raiffeisenbank Landskron 9.0000.200043 
 0.0000.200044 BA-CA-Haushaltsrücklagen 9.0000.200044 
 0.0000.200045 Bank Austria - Grundtvig 9.0000.200045 
 0.0000.200046 Sparbuch Canchungo 9.0000.200046 
 0.0000.200047 Gironcoli Bankkonto Förderpreis 9.0000.200047 
 0.0000.200050 Verrechnung Bank 9.0000.200050 
 0.0000.200051 Verrechnung Abschreibungen 9.0000.200051 
 0.0000.200061 Verrechnung Darlehen 9.0000.200061 
 0.0000.200071 Scheck 9.0000.200071 
 0.0000.200081 Abschreibung 2WG 9.0000.200081 
 0.0000.200083 Bank-Austria 2WG   422-528-331 9.0000.200083 
 0.0000.230000 Debitorensammelkonto 9.0000.230000 
 0.0000.270000 Vorsteuer 9.0000.270000 
 0.0000.270100 Vorsteuer (Vorjahr) 9.0000.270100 
 0.0000.270200 Vorsteuer - IG Erwerbe 9.0000.270200 
 0.0000.270300 Vorsteuer Lohn 9.0000.270300 
 0.0000.279000 Kurzfristige Gehalts- und Lohnvorschüsse 9.0000.279000 
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 0.0000.279010 SV-Beiträge Urlaubsersatzleistung 9.0000.279010 
 0.0000.279200 VPA - Kantine 9.0000.279200 
 0.0000.279400 Business-Card - VISA 9.0000.279400 
 0.0000.279401 Business-Card - VISA - SA 9.0000.279401 
 0.0000.279402 Online-VISA 9.0000.279402 
 0.0000.279410 Reisekostenvorschüsse 9.0000.279410 
 0.0000.279420 Business-Card - ÖBB 9.0000.279420 
 0.0000.279430 Auszahlung Reisekosten 9.0000.279430 
 0.0000.279500 Handkassen 9.0000.279500

 0.0000.279600 Konzert- und Theaterreisen 9.0000.279600 
 0.0000.279700 3/T - Kärnten-Card 9.0000.279700 
 0.0000.279710 3/T - Ö-Ticket 9.0000.279710 
 0.0000.279720 Powercard 9.0000.279720 
 0.0000.279730 Kärnten Ticket 9.0000.279730 
 0.0000.279740 Katalogverkauf 0.0000.279740 
 0.0000.287000 Familienbeihilfen (PA) 9.0000.287000 
 0.0000.287400 Kostenvorschüsse im Insolvenzverfahren 9.0000.287400 
 0.0000.287500 Schuldendienst 9.0000.287500 
 0.0000.287510 Leasing 9.0000.287510 
 0.0000.287600 Vorschüsse auf Rechnungen 9.0000.287600 
 0.0000.287601 Vorschüsse auf Rechnungen - aus SA 9.0000.287601 
 0.0000.287602 Sturm und Hagelschäden 2015 9.0000.287602 
 0.0000.287610 Vorschüsse auf Rechnungen - Strom Vereine 2/LW 9.0000.287610 
 0.0000.287630 Villach Gutscheine 9.0000.287630 
 0.0000.287700 Parkgarage - KFZ - Stellplätze 9.0000.287700 
 0.0000.287710 CCV Parkgarage - KFZ - Stellplätze 9.0000.287710 
 0.0000.288000 Villacher Kirchtag 9.0000.288000 
 0.0000.288100 Volkstumstag 9.0000.288100 
 0.0000.288300 Entwicklungszusammenarbeit Villach-Canchungo 9.0000.288300 
 0.0000.288500 Verein Stadthalle Villach 9.0000.288500 
 0.0000.288530 3WG - Miete 0 Prozent 9.0000.288530 
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 0.0000.288531 3WG - Miete 10 Prozent 9.0000.288531 
 0.0000.288532 3WG - Miete 20 Prozent 9.0000.288532 
 0.0000.288533 3WG - Öffentliche Abgaben (710) 9.0000.288533 
 0.0000.288534 3WG - Gebühren (711) 9.0000.288534

 0.0000.288535 3WG Darlehen SDI 9.0000.288535 
 0.0000.288538 3WG - Sonstiges 9.0000.288538 
 0.0000.288539 2WG - Lohn 9.0000.288539 
 0.0000.288600 VIV-GmbH u. CoKG 9.0000.288600 
 0.0000.288601 VIV-GesmbH 9.0000.288601 
 0.0000.288602 VIV-GmbH u. CoKG Rüst- u. Kutlurhaus Drobollach KST 517 9.0000.288602 
 0.0000.288603 VIV-GmbH u. CoKG Kindergarten Völkendorf KST 516  9.0000.288603 
 0.0000.288604 VIV-GmbH u. CoKG Grundstücke KST 500 9.0000.288604 
 0.0000.288605 VIV-GmbH u. CoKG Krematorium KST 501 9.0000.288605 
 0.0000.288606 VIV-GmbH u. CoKG KG u. Hort Perau KST 510 9.0000.288606 
 0.0000.288607 VIV-GmbH u. CoKG Schule Auen KST 511 9.0000.288607 
 0.0000.288608 VIV-GmbH u. CoKG KDC KST 513 9.0000.288608 
 0.0000.288609 VIV-GmbH u. CoKG Musikschule KST 514 9.0000.288609 
 0.0000.288610 CCV-GmbH 9.0000.288610 
 0.0000.288612 VIV-GmbH u. CoKG Stadtgarten Neu KST 515 9.0000.288612 
 0.0000.288613 VIV-GmbH u. CoKG VS St. Andrä KST 518 9.0000.288613 
 0.0000.288700 Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung 9.0000.288700 
 0.0000.288710 Bundesfeuerwehrjugendleistungs bewerb 9.0000.288710

 0.0000.288720 Kärntner Verwaltungsakademie Jahresverrechnung 9.0000.288720 
 0.0000.288800 Abfallwirtschaftsverband Villach (Betriebsaufwand) 9.0000.288800 
 0.0000.288900 Bäder (UA 8390) 9.0000.288900 
 0.0000.289000 Gaswerk (UA 8720) 9.0000.289000 
 0.0000.289100 Wasserwerk (UA 8995) 9.0000.289100 
 0.0000.289110 Wasserbezugsgebühr 9.0000.289110 
 0.0000.289200 Stadtkino (UA 8800) 9.0000.289200 
 0.0000.289300 Plakatierung (UA 8820) 9.0000.289300 
 0.0000.289400 Bestattung (UA 8880) 9.0000.289400 
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 0.0000.289450 Tankstelle (UA 8997) 9.0000.289450 
 0.0000.289500 Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt 9.0000.289500 
 0.0000.289501 Rückforderung K-MS 9.0000.289501 
 0.0000.289510 Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt 9.0000.289510 
 0.0000.289520 Pflege 9.0000.289520 
 0.0000.289530 Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten) 9.0000.289530 
 0.0000.289540 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen 9.0000.289540 
 0.0000.289550 Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigung, Pflegekinder 9.0000.289550 
 0.0000.289560 Unterbringung in Familien, ausgenommen Pflegekinder 9.0000.289560 
 0.0000.289570 Überstellungen und Transporte 9.0000.289570 
 0.0000.289580 Verpflegskosten in Altenheimen 9.0000.289580 
 0.0000.289581 Pflegeregress 9.0000.289581 
 0.0000.289590 Verpflegskosten in Kinder- und Jugendheimen 9.0000.289590 
 0.0000.289600 Verpflegskosten in Säuglings-, Entbindungs- und Wöchner  9.0000.289600 
 0.0000.289610 Verpflegskosten in Krankenanstalten sowie in Kur- und H 9.0000.289610 
 0.0000.289620 Beerdigungskosten 9.0000.289620 
 0.0000.289630 Verpflegskosten in der Krankenanstalt Klagenfurt 9.0000.289630 
 0.0000.289640 Verpflegskosten in der Krankenanstalt Villach 9.0000.289640 
 0.0000.289650 Verpflegskosten in der Krankenanstalt Wolfsberg 9.0000.289650 
 0.0000.289660 Verpflegskosten in der Krankenanstalt Laas 9.0000.289660 
 0.0000.289670 Verpflegskosten in der Sonderkrankenanstalt Hermagor 9.0000.289670 
 0.0000.289700 Sozialhilfeunterstützungen - Postanweisungsgebühren  9.0000.289700 
 0.0000.289730 Hilfe in besonderen Lebenslagen 9.0000.289730 
 0.0000.290000 Aktive Rechnungsabgrenzung - AO und OH 9.0000.290000 
 0.0000.290100 Aktive Rechnungsabgrenzung - VUG 9.0000.290100 
 0.0000.330000 Kreditorensammelkonto 9.0000.330000 
 0.0000.360000 Umsatzsteuer von Einnahmen 9.0000.360000 
 0.0000.360200 Umsatzsteuer - IG Erwerbe 9.0000.360200 
 0.0000.360400 Bundesgebühren 9.0000.360400 
 0.0000.360500 Gebühren für Bestandsverträge 9.0000.360500 
 0.0000.360800 Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99 EStG 72 9.0000.360800 
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 0.0000.360900 Finanzamt Verrechnungskonto 9.0000.360900 
 0.0000.362000 Beiträge zur Gebietskrankenkasse 9.0000.362000 
 0.0000.362100 Wohnbauförderungsbeiträge 9.0000.362100

 0.0000.362200 Lohnsteuer 9.0000.362200 
 0.0000.362300 Gewerkschaftsbeiträge 9.0000.362300 
 0.0000.362400 Betriebsrätefondsbeiträge 9.0000.362400 
 0.0000.362500 Kammerumlage (Beamte) 9.0000.362500 
 0.0000.362600 Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen  9.0000.362600 
 0.0000.362700 Landarbeiterkammerumlage 9.0000.362700 
 0.0000.362800 Beiträge Versicherungen 9.0000.362800 
 0.0000.362900 Betriebspension 9.0000.362900 
 0.0000.363000 Versicherungsanstalt öff.Bediensteter 9.0000.363000 
 0.0000.363100 Betriebsausflug 9.0000.363100 
 0.0000.363200 Pensionsversicherungsanstalt 9.0000.363200 
 0.0000.364000 Kommunalsteuer 9.0000.364000 
 0.0000.365000 Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto 9.0000.365000 
 0.0000.365001 Wiener Städtische 9.0000.365001 
 0.0000.365002 Kärntner Landesversicherung 9.0000.365002 
 0.0000.365003 Generali 9.0000.365003 
 0.0000.365004 KFZ-Steuer 9.0000.365004 
 0.0000.365100 Haftrücklässe 9.0000.365100 
 0.0000.365200 Heizkosten - Land 9.0000.365200 
 0.0000.365300 Fundamt 9.0000.365300 
 0.0000.365400 Jagdpachtschilling 9.0000.365400 
 0.0000.365410 Ersatzaufforstungsbeitrag 9.0000.365410 
 0.0000.365500 Kelag Verrechnungskonto 9.0000.365500 
 0.0000.365510 Kelag Gas 9.0000.365510 
 0.0000.365520 Kelag Fernwärme 9.0000.365520 
 0.0000.365530 Stromkosten 9.0000.365530 
 0.0000.365600 Bankomatkassen 9.0000.365600 
 0.0000.365700 Kassenkredite 9.0000.365700 
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 0.0000.365900 Sonstige Verwahrnisse 9.0000.365900 
 0.0000.366000 Fischerkarten 9.0000.366000 
 0.0000.367000 Verwahrgelder (Fremde Gelder) 9.0000.367000 
 0.0000.367100 Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren 9.0000.367100 
 0.0000.367200 Patenschaftsgelder 9.0000.367200 
 0.0000.367300 Verwahrgelder HDF 9.0000.367300 
 0.0000.367500 Jugendamt 9.0000.367500 
 0.0000.367600 Jugendamt - Ferienaktionen 9.0000.367600 
 0.0000.367800 Österr.Städtebund 9.0000.367800 
 0.0000.367900 Bardispositionen bei Geldinstituten 9.0000.367900 
 0.0000.368300 Kärntner Nothilfswerk 9.0000.368300 
 0.0000.368400 Tierseuchenfondsbeiträge 9.0000.368400 
 0.0000.368500 Nächtigungstaxen 9.0000.368500 
 0.0000.368600 Tourismusabgabe 9.0000.368600 
 0.0000.369100 Verrechnungskonto Bankabstimmung 9.0000.369100

 0.0000.369300 Verrechnungskonto Grund- und Hausabgaben 9.0000.369300 
 0.0000.369500 Ausgleichskonto-Abschlussbuchungen 9.0000.369500

 0.0000.390000 Passive Rechnungsabgrenzung - AO und OH 9.0000.390000 
 0.0000.390100 Passive Rechnungsabgrenzung - VUG 9.0000.390100 
 0.0000.393400 SA-Allgemeines Konto Diverse Aufteilung VAST 9.0000.393400 
 0.0000.939000 Haushaltsrücklagen 9.0000.939000 
 0.0000.939100 Haushaltsrücklagen (Nachweis) 9.0000.939100 
 0.0000.961000 Abwicklung Kassenbestand IST-Überschuss 9.0000.961000 
 0.0000.962000 Abwicklung Kassenbestand (IST -Abgang) 9.0000.962000 
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